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Anne Will und der schwebende
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Gestern Abend bestritt Anne Will ihre erste Talkshow nach der Sommerpause mit
einem Palaver über den »Fall Kachelmann«. Mir gibt die Sendung Anlass zu einer
Notiz über den Topos des »Eingriffs in ein schwebendes Verfahren«.
Ursprünglich waren das Verbot eines Eingriffs in ein schwebendes Verfahren ebenso
wie dasjenige der Abänderung einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung durch
den Monarchen oder die Regierung die wesentliche Rechtsgarantie für die
Unabhängigkeit der Justiz. Eingriffe von Regierung oder Verwaltung in Verfahren
oder Entscheidungen der Justiz kommen zum Glück, jedenfalls in Deutschland und
wohl darüber hinaus in Mitteleuropa, praktisch nicht mehr vor. Das Verbot des
(abändernden) Machtspruchs ist heute so selbstverständlich, dass es nur noch in
Lehrbüchern ausdrücklich erwähnt wird. Dagegen ist der Topos vom Eingriff (oder
der Einmischung) in ein schwebendes (oder laufendes) Verfahren höchst lebendig.
Das zeigt sich, wenn man danach gugelt. Allerdings hat sich die Bedeutung des
Ausdrucks gewandelt. Es geht nicht mehr um einen direkten Eingriff in das
Verfahren, sondern um bloße Meinungsäußerungen, sei es über die Handhabung
eines Verfahrens durch das Gericht, sei es über das erwünschte Ergebnis. Politikern
oder Beamten, die sich zu einem schwebenden Verfahren äußern, wird ein solcher
Eingriff vorgeworfen.
Hier ein Beispiel aus einer Kleinen Anfrage der Fraktion »Die Linke« im Bundestag
(BT-Drucksache 16/10555). Das Landgericht Frankfurt a. M. hatte in einem Prozess
gegen ehemalige Funktionäre des türkisch-islamischen Wohltätigkeitsvereins
»Deniz Feneri e. V.« (Leuchtturm) am 17. September 2008 die Angeklagten wegen
Veruntreuung und Zweckentfremdung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der
türkische Ministerpräsident sollte sich nach Pressemeldungen zu dem Verfahren
geäußert haben. In der Anfrage heißt es u. a.:

a) Treffen Pressemeldungen über ein Gespräch des türkischen
Ministerprä- sidenten Recep Tayyip Erdogan mit dem deutschen
Botschafter Eckart Kuntz am 22. November 2007 in Ankara zu, wonach
Recep Tayyip Erdogan sich zum Verfahren gegen ehemalige Funktionäre
des Vereins »Deniz Feneri e. V.« geäußert hat (Hürriyet vom 16.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/105/1610555.pdf
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September 2008)?
b) Wenn ja, wie bewertet die Bundesregierung Äußerungen eines
ausländischen Regierungschefs zu einem laufenden Verfahren in der
Bundesrepublik Deutschland?
c) Vertritt sie die Ansicht, dass eine solche Äußerung eine Einmischung in
ein laufendes Verfahren darstellt?

Die Bundesregierung hat auf die Anfrage ausweichend geantwortet:

Zu vertraulichen Gesprächen kann die Bundesregierung keine
Einzelheiten bekannt geben. Es ist richtig, dass bei einem Gespräch aus
anderem Anlass auch über die Dauer der Untersuchungshaft bei
Gerichtsverfahren in Deutschland gesprochen wurde. Dies wurde von der
Bundesregierung nicht als Versuch der Einflussnahme aufgefasst.
(Drucksache 16/10719).

Umgekehrt berufen sich Politiker und Beamte, die auf ein laufendes Verfahren
angesprochen werden, gerne auf ein Einmischungsverbot. Das gilt aber auch für die
Presse oder Verfahrensbeteiligte. Ein rechtliches Verbot, laufende Verfahren zu
kommentieren, gibt es jedoch, jedenfalls in Deutschland nicht. [1]Schulze-Fielitz (Rn.
46 zu Art. 97 GG) hält es immerhin für einen »Indikator« für eine unzulässige
öffentliche Kritik, wenn sie mit dem Ziel erfolgt, ein Urteil zu beeinflussen, bevor es
vom … Continue reading
Der Topos vom Eingriff in ein schwebendes Verfahren ist auch bei »Privaten«
beliebt, wenn man sich zu einer peinlichen Angelegenheit nicht äußern will. Dazu
einige Beispiele:
Nachdem in einem Bahntunnel bei Fulda ein ICE in eine Schafherde gerast und
entgleist war, las man:

Ein Bahn-Sprecher wollte sich auf Anfrage von WELT ONLINE nicht zu den
Vorwürfen äußern, da es sich um ein schwebendes Verfahren handele. Die
Bahn unterstütze jedoch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Aus Bochum berichtete Bild.de von der unglücklichen Frau, die der Arzt angeblich
am falschen Fuß operiert hatte:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/107/1610719.pdf
http://www.welt.de/vermischtes/article1949031/Deutsche_Bahn_rueckt_ins_Visier_der_Ermittler.html
http://www.bild.de/BILD/regional/ruhrgebiet/aktuell/2009/07/07/op-fehler/arzt-verwechselt-fuesse.html
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BILD erkundigte sich bei dem Arzt, der Andrea H. operierte. Der Chirurg:
»Es ist ein schwebendes Verfahren. Mehr will ich dazu nicht sagen.

Aus der FAZ Nr. 134 vom 13. Juni 2009 S. 16:

M. [2]Name auf Wunsch des Betroffenen nachträglich entfernt.,
Geschäftsführer des Plüschtierhersteller Steiff, sieht einem
Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten entgegen. Eine Steiff-
Mitarbeiterin hat beim New Yorker State Supreme Court Anklage gegen M.
eingereicht. … Steiff kommentiert grundsätzlich keine laufenden
Gerichtsverfahren, heißt es in einer knappen schriftlichen Stellungnahme.

Auch nach der Loveparade-Katastrophe von Duisburg berufen sich Beteiligte auf
diesen Topos. In der öffentlichen Auseinandersetzung ist die Rede vom
(verbotenen) Eingriff in ein schwebendes Verfahren anscheinend stärker als in
seiner rechtlichen Relevanz. Das macht den Topos rechtssoziologisch interessant.
Aber auch in der Rechtsprechung ist der Topos noch lebendig. Eine Anfrage bei Juris
fördert um die 30 Entscheidungen zutage. Ich meine, die Sache wäre eine
Dissertation wert. Wer unbedingt eine aktuelle Anknüpfung sucht, findet sie in der
Diskussion um die Litigation-PR.

Nachtrag vom 1. 9. 2010:
»Staatsanwälte kritisieren Loveparade-Aufnahmen im Netz«, so lautete gestern eine
Schlagzeile in der WAZ. Im Text, den ich im Internet nicht finde, heißt es:

Die Proteste der Staatsanwaltschaft waren vergeblich. Loveparade-
Veranstalter Rainer Schaller hat wie angekündigt Filmaufnahmen von
Überwachungskameras im Internet veröffentlicht, obwohl die Ermittler bis
zuletzt versuchten, ihn davon abzubringen. … Die Ermittler sind der
Meinung, es störe die Überprüfung der Angaben von Augenzeugen, wenn
die Filme für jedermann zu sehen seien. Zudem könnten die Opfer der
Parade traumatisiert werden, wenn die Dokumente veröffentlicht würden.

Hier die umstritten Aufnahmen. Ein unzulässiger Eingriff in ein schwebendes
Verfahren? Ich finde nicht.

http://www.lopavent.com/
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Zum Stichwort Litigation-PR hier noch ein einschlägiger Link:
http://www.macromedia-fachhochschule.de/litigation. Ganz hilfreich ist dort
vielleicht eine kleine Literaturübersicht.

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1

Schulze-Fielitz (Rn. 46 zu Art. 97 GG) hält es immerhin für einen »Indikator« für
eine unzulässige öffentliche Kritik, wenn sie mit dem Ziel erfolgt, ein Urteil zu
beeinflussen, bevor es vom Gericht getroffen wurde. Eine kritische
Berichterstattung über laufende Verfahren sei mit Rücksicht auf Art. 5 GG nicht
schon als solche unzulässig, könne aber, etwa bei Medienkampagnen, auf
Zulässigkeitsgrenzen stoßen.

↑2 Name auf Wunsch des Betroffenen nachträglich entfernt.
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